
Fachdienst I.2 Ahrensburg, 03.08.2020 

Silke Halle 

An 

 - B – über FBL I –

Information des Hauptausschusses in der Sitzung am 17. August 2020 über die 

anstehende Übertragung der Kindergeldbearbeitung an die Familienkasse der 

Bundesagentur für Arbeit (BA) 

1. Ausgangslage

Die Stadt Ahrensburg führt derzeit die Kindergeldbearbeitung eigenverantwortlich

mit eigenem Personal durch. Die Stadt Ahrensburg einschließlich der Stadtbetrie-

be zahlte am Stichtag 01. Juni 2020 an 59 Kindergeldempfänger mit 91 Kindern

Kindergeld aus.

Die Zuständigkeit der Familienkassen des öffentlichen Dienstes im Bereich des

Bundes endet per Gesetz zum 31. Dezember 2021. Bis zu diesem Datum muss

die Übertragung an die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit (BA) erfolgt

sein. Ist die Übertragung nicht erfolgt, entfällt der Familienkassenstatus kraft Ge-

setz und eine Unterbrechung der Kindergeldzahlung an die Kindergeldempfänger

ist die Folge.

Eine Übergabe der Kindergeldbearbeitung an die VAK-Bezügekasse mit dem

Outsourcing der Bezügeberechnung zum Januar 2020 war – entgegen den ersten

Aussagen der VAK – nicht möglich, da die VAK im Sommer 2019 entschieden

hatte, die Kindergeldbearbeitung für ihre Mitglieder an die Familienkasse der BA

im Laufe des Jahres 2020 abzugeben und für neue Mitglieder die Familienkas-

senfunktion nicht mehr zu übernehmen.

Derzeit übertragen viele öffentliche Arbeitgeber ihre Familienkassen an die Bun-

desagentur, so dass die Koordinationsstelle der Familienkasse Nord nur noch 

wenige Zeitfenster für eine geordnete Übergabe anbieten kann.  

Der nächstmögliche Übergabezeitpunkt aus Sicht der Koordinationsstelle ist im 

Herbst 2020, zum 01. Oktober 2020. Bis zum Frühjahr 2021 ist die Koordinati-

onsstelle dann aufgrund bereits vereinbarter Übergaben anderer großer Famili-

enkassen bereits „ausgebucht“.  

3. Weiterer Ablauf

Für den Zuständigkeitswechsel zur Familienkasse der BA wurde die Beendigung 

der Sonderzuständigkeit von der Familienkasse Ahrensburg mit einer Verzichts-

erklärung beim Bundeszentralamt für Steuern erklärt.  
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Nun bereiten die Familienkasse Nord der BA und mit dem Fachdienst Personal 

den Übergang der der Kindergeldbearbeitung vor.  

Diese Vorbereitungen umfassen die Übermittlung aller Kindergeldfälle mittels ei-

nes onlinePortals an die Familienkasse der BA. Dabei müssen alle persönlichen 

Daten des Kindergeldberechtigten und des Kindes (Name, Anschrift, Bankverbin-

dung, Steuer-ID, Kindschaftsverhältnisse, Grund der Kindergeldzahlung und En-

de der Bezugsdauer) in diesem Portal eingegeben werden.  

Alle Kindergeldempfänger wurden bereits informiert, dass die Aufgaben der Fami-

lienkasse ab dem 01. Oktober 2020 nicht mehr von der Stadt Ahrensburg wahr-

genommen werden.  

 

Durch die Übergabe der Kindergeldfälle fällt nur eine geringe Einsparung von 

Personalkapazität an, laut Stellenbeschreibung der zuständigen Sachbearbeiterin 

handelt es sich um ca. 10% ihrer Aufgaben. Allerdings können auch diese 10% 

im Fachdienst Personal zur Entlastung aller Mitglieder des Fachdienstes führen, 

insbesondere unter dem Aspekt, dass im FD Personal zwei Kollegen neue einge-

stellt wurden und ein weiterer andere Aufgaben übernimmt. An dieser Stelle sei 

auf die enorme Zahl der Stellenbesetzungsverfahren hingewiesen.  
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